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RS OGH 1950/1/18 3Ob241/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1950

Norm

AVG §56

AVG §68

ZPO §190 D5c

Rechtssatz

Für die Frage, ob eine von einer unzuständigen Außenstelle erteilte vorläu8ge Benützungsbewilligung als ratihabiert zu

gelten hat, kommt es lediglich darauf an, ob der Verwaltungsakt vom Magistrat als rechtsgültig anerkannt wird.

Entscheidungstexte

3 Ob 241/49
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